
chen Beziehungen stehen, und er darf in 
der Sadie auch nicht als Zeuge oder als 
Sachverständiger benötigt werden.

Ist der Beschuldigte berufstätig, genügt 
es zumeist, wenn ein Vertreter des Arbeits- 
kollektivs beauftragt wird. Ein Vertreter 
aus dem Wohngebietskollektiv, einer gesell
schaftlichen Organisation oder der Interes
sensphäre des Beschuldigten (z. B. Sport
oder Siedlergemeinschaft) sollte insbeson
dere dann mitwirken, wenn der Beschul
digte keinem Arbeitskollektiv angehört 
oder wenn er nicht unmittelbar innerhalb 
eines Kollektivs tätig ist (z. B. einzelne 
Monteure im Außendienst).

Neben dem Vertreter des Arbeitskol
lektivs eines berufstätigen Beschuldigten 
kann ausnahmsweise auch die Mitwirkung 
eines Vertreters aus dem Wohnkollektiv 
oder aus einer gesellschaftlichen Organisa
tion zweckmäßig sein.

Das trifft insbesondere zu, wenn
— die Straftat oder das der Tat vorange- 

gangene Verhalten des Beschuldigten 
eine erzieherische Einwirkung auch 
außerhalb des Arbeitskollektivs erfor
dert

— Ursachen und Bedingungen der Straftat 
außerhalb der Einflußsphäre des Ar
beitskollektivs liegen und Veränderun
gen durch gesellschaftliche Kräfte im 
Lebensbereich des Täters erforderlich 
sind

— das Verhalten des Täters im Arbeits
kollektiv einwandfrei ist, sein Verhal
ten nach der Arbeitszeit jedoch im kras
sen Widerspruch dazu steht.

Der Beschuldigte hat — wenn er sich auf 
freiem Fuße befindet, ein Recht auf Anwe
senheit in der Beratung. Dadurch ist er in 
der Lage, sich selbst davon zu überzeugen, 
wie das Kollektiv ihn und sein Verhalten 
einschätzt. Er kann Erklärungen hierzu ab
geben oder Einwände erheben. Das Kollek
tiv wiederum kann so zu einer gründlichen 
und umfassenden Einschätzung gelangen. 
Es wird ihm z. B. ermöglicht, den Beschul
digten in bezug auf Dinge zu befragen, die 
für die richtige Bewertung seiner Person 
und seines Verhaltens notwendig sind.

Eine Pflicht zur Teilnahme des Beschul
digten an der Beratung kann aus der StPO 
nicht hergeleitet werden. Es geht in einer 
solchen Beratung nicht darum, daß der Be

schuldigte dem Kollektiv wegen der ihm 
zur Last gelegten Handlung Rede und Ant
wort stehen soll, sich also vor diesem für 
sein Verhalten zu verantworten hat. Eine 
solche vorweggenommene „Gerichtsver
handlung“ widerspräche gröblich dem 
Prinzip der Präsumtion der Unschuld, da 
der Beschuldigte in diesem Falle so behan
delt würde, als sei dessen strafrechtliche 
Verantwortlichkeit bereits rechtskräftig 
festgestellt.

Bleibt der Beschuldigte der Beratung 
fern oder stört er in derart grobem Maße 
die kollektive Meinungsbildung, daß das 
Kollektiv ihn von der Beratung ausschlie
ßen muß, ist diese ohne ihn durchzuführen. 
Im Protokoll der Beratung sollte in diesen 
Fällen vermerkt werden, daß — und soweit 
bekannt — aus welchem Grunde der Be
schuldigte nicht zugegen war.

Ist der Beschuldigte nicht geständig, 
sollte die Leitung des Betriebes oder der 
Einrichtung vom Staatsanwalt oder Unter
suchungsorgan hierauf hingewiesen wer
den. Die Beratung hat sich in diesem Falle 
— von der Beauftragung des Kollektivver
treters abgesehen — auf eine objektive Ein
schätzung' der Persönlichkeit des Beschul
digten und seines bisherigen Verhaltens im 
Kollektiv zu beschränken.

Zu den Pflichten des Untersuchungs- 
orgäns und Staatsanwalts gehört es ferner, 
die ^Leitung des Betriebes oder der Einrich
tung zu unterstützen, um eine differen
zierte Mitwirkung zu gewährleisten. Der 
Staatsanwalt und das Untersuchungsorgan 
sind gemäß § 102 Abs. 2 verpflichtet, sobald 
der Stand der Ermittlungen es gestattet, die 
Leitung des Betriebes oder der Einrichtung 
von jedem Verfahren zu informieren, wenn 
gegen einen Mitarbeiter der Verdacht einer 
Straftat besteht. Eine Information erfolgt 
auch, wenn in der Sache kein Ersuchen um 
Beratung durch das Kollektiv und Beauf
tragung eines Kollektivvertreters ergeht; 
Z. B. weil ein Strafbefehl beantragt oder die 
Sache einem gesellschaftlichen Gericht zur 
Beratung und Entscheidung übergeben 
werden soll.

Der Staatsanwalt und das Untersu
chungsorgan sind außerdem verpflichtet, 
die Leitungen der Betriebe und Einrichtun
gen bei der Vorbereitung und Durchfüh
rung der Beratungen der Kollektive, insbe-
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